
Bulgarien 
 
Jedes Tier benötigt eine Bescheinigung über die Identifikation, den Impfstatus und eine anti-
parasitäre Behandlung. Weiterhin ist eine vom Amtstierarzt bestätigte Bescheinigung über 
Herkunft und Gesundheitszustand in bulgarischer Sprache mitzuführen (längstens 10 Tage 
alt). Diese Bescheinigung muss den Namen des Exportlandes, die Gesamtzahl der Tiere, die 
Tierarten, eine Identifikation mittels Tätowierung oder Chip, Rasse, Farbe, Geschlecht, be-
sondere Merkmale, Geburtstag, Geburtsort, Eigentümer bzw. Händler mit Name und Adresse, 
Ort des Reiseantritts, Transportmittel, Reiseziel mit Adresse beinhalten. Diese Bescheinigung 
bestätigt weiterhin durch eine amtstierärztliche Untersuchung vor Reiseantritt, dass keine 
Anzeichen für eine Erkrankung vorliegen. Bei Tieren jünger als 3 Monate muss sichergestellt 
sein, dass sie seit der Geburt ohne Ortswechsel in einem abgesperrten Bereich gehalten wur-
den. Leine und Maulkorb sind mitzuführen. Die Bescheinigung sollte die Behandlung der 
Hunde und Katzen innerhalb der letzten 60 Tage gegen Bandwürmer enthalten. Für Hunde 
werden die eingetragenen und amtstierärztlich bestätigten Impfungen gegen Tollwut und 
Staupe, für Katzen gegen Tollwut und Katzenseuche gefordert. Die Impfung gegen Tollwut 
soll vor mindestens 30 Tagen, längstens aber vor 12 Monaten erfolgt sein. Eine Bescheini-
gung über die Tollwutfreiheit des Herkunftslandes in den letzten 6 Monaten wird verlangt. 
 
 
Bosnien-Herzegowina  
 
Ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis ist erforderlich. Ein vom Tierarzt ausgestellter 
Impfpass, in dem die erforderlichen Schutzimpfungen (Tollwut, Staupe) bescheinigt sind, ist 
vorzulegen. Die Impfung muss mindestens 15 Tage vor der Einreise erfolgt sein und darf be-
züglich der Tollwutimpfung nicht älter als 6 Monate sein. Beide Bescheinigungen müssen im 
internationalen Impfpass eingetragen sein. 
 
Kroatien 
 
Ein tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis im internationalen Impfpass ist ausreichend. 
Die Tollwutschutzimpfung darf nicht länger als 1 Jahr und muss mindestens 15 Tage zurück-
liegen. Eine tierärztliche Untersuchung kann gegen Entgelt auch an der Grenze vorgenommen 
werden. 
Norwegen 
 
Die Tiere müssen bei der Einreise von einer tierärztlichen Bescheinigung mit Unterschrift 
eines praktischen Tierarztes begleitet sein. Ein Hund muss bei der Einreise mindestens 7 Mo-
nate, eine Katze muss mindestens 16 Monate alt sein. 
 
Die tierärztliche Bescheinigung besteht aus der Gesundheitsbescheinigung (Teil I) und der 
Impfbescheinigung (Teil II). Die Gesundheitsbescheinigung ist maximal 10 Tage für die 
Einreise gültig und muss von einem Tierarzt unterschrieben sein. Die Bescheinigung dient 
zum Nachweis darüber, dass das Tier keine ansteckenden Krankheiten hat und dass eine Be-
handlung gegen Bandwürmer (Echinococcus multilocularis) durchgeführt worden ist. Im Lau-
fe der ersten 7 Tage nach Ankunft in Norwegen muss das Tier nochmals von einem Tierarzt 
gegen Bandwürmer behandelt werden. Die Impfbescheinigung wird auf Grundlage der ori-
ginalen Impf- und Blutprobendokumente ausgeschrieben und soll von einem Tierarzt voll-
ständig ausgefüllt und unterschreiben sein. Die Impfbescheinigung ist genauso lange gültig 
wie die Impfungen bzw. die Ergebnisse der Blutuntersuchungen. 
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Tollwut: Hunde müssen bei der ersten Impfung mindestens drei Monate alt sein, Katzen min-
destens 12 Monate. Die Blutprobe zur Kontrolle der Tollwutantikörper kann frühestens 120 
Tage und spätestens 365 Tage nach der zuletzt durchgeführten Tollwutimpfung vorgenom-
men werden. Die Blutentnahme muss durch einen Tierarzt erfolgen und von einem anerkann-
ten Labor ausgewertet werden. Die Probe muss mindestens einen Antikörper von 0,5 IU/ml 
Serum zeigen. Falls das Tier diesen Antikörpertiter nicht erreicht, muss die Tollwutimpfung 
nochmals durchgeführt werden. Eine zweite Blutentnahme kann dann allerdings wieder erst 
nach frühestens 120 Tagen erfolgen. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass bei jungen 
Hunden die erforderliche Titerhöhe nicht erreicht wird. Eine 2-malige Impfung im Abstand 
von 4 Wochen ist daher bei jungen Hunden, die nach Skandinavien reisen sollen, empfeh-
lenswert.  
Leptospirose: Hunde müssen innerhalb von 365 Tagen vor der Einfuhr nach Norwegen ge-
gen Leptospirose geimpft worden sein (oder es ist eine Blutprobe zu untersuchen). 
Staupe: Hunde müssen innerhalb von 730 Tagen vor der Einfuhr nach Norwegen gegen 
Staupe geimpft worden sein. Die Erstimpfung gegen Leptospirose und Staupe muss bei Ein-
reise mindestens 30 Tage zurückliegen. Bei Wiederholungsimpfungen bestehen keine Warte-
zeiten. 
Identifikation: durch eine lesbare Tätowierung oder durch einen implantierten Mikrochip. 
Die Identitätsnummer muss in sämtlichen Impfbescheinigungen und in dem Blutprobener-
gebnis des untersuchenden Labors angegeben sein. Mikrochip sollte ISO-Standard besitzen, 
ansonsten muss eigenes Lesegerät mitgeführt werden. 
Erklärung, dass das Tier in den letzten 6 Monaten nicht an einem Ort außerhalb der 
EU/EFTA-Staaten gehalten wurde. Pitbullterrier, Tosa Inu, Dogo Argentino, Fila Brasiliero 
oder Kreuzungen mit diesen dürfen nicht nach Norwegen eingeführt werden. Bei Hunderas-
sen, die mit den angeführten verwechselt werden können (z.B. American Staffordshire Ter-
rier), muss mit der Stammtafel nachweisbar sein, dass das Tier nicht von einer dieser Rassen 
stammt. Die Einfuhr von Bengalkatzen ist ebenfalls verboten. In Norwegen besteht Leinen-
pflicht. 
 
Rumänien 
Eine Tollwutimpfung muss mindestens 1 Monat aber höchstens 12 Monate bei Hunden und 6 
Monate bei Katzen zurückliegen. Ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 10 
Tage) ist ebenso erforderlich. 
 
Russische Förderatio 
Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis nicht älter als 10 Tage. Hund und Katze benötigen 
außerdem eine in einem Impfpass eingetragene gültige Tollwutschutz-Impfung. 
 
Schweiz 
Ein tierärztliches Tollwutimpf- und Gesundheitszeugnis ist erforderlich. Die Impfung sollte 
mindestens 30 Tage und höchstens 12 Monate zuvor erfolgt sein. Für nachweislich nachge-
impfte Tiere ist die Wartefrist von 30 Tagen nicht erforderlich. Werden mehr als 3 Tiere ein-
geführt oder sind die Tiere unbegleitet, so ist eine grenztierärztliche Untersuchung 
erforderlich. Ohne Tollwutimpfzeugnis dürfen Hunde und Katzen im Alter bis zu 3 Monaten 
eingeführt werden, wenn sie von einem tierärztlichen Gesundheitszeugnis begleitet sind, aus 
welchem auch das Alter des Tieres hervorgeht . Beim Durchreiseverkehr mit der Bahn oder 
im Luftverkehr ohne Zwischenaufenthalt ist kein Tollwutimpfzeugnis erforderlich. Die Ein-
fuhr von Hunden mit kupierten Ohren und/oder Rute ist verboten. Dies gilt nicht bei Kurzauf-
enthalt oder Ferien in der Schweiz.  
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Serbien/Montenegro 
 
Tierärztliches Impf- und Gesundheitszeugnis sind erforderlich. Die Impfung muss mindestens 
15 Tage vor der Einreise erfolgt sein und darf bezüglich der Tollwutimpfung nicht älter als 6 
Monate sein. Beide Bescheinigungen müssen im internationalen Impfpass eingetragen sein.  
 
Türkei 
 
Vor einer vorübergehenden Einreise zusammen mit dem Tierhalter sind Hunde, die älter als 3 
Monate sind, mindestens 15 Tage vor der Einreise gegen Parvovirose, Staupe, Hepatitis, Lep-
tospirose sowie gegen Tollwut und Katzen gegen Tollwut geimpft sein. Diese Impfungen 
müssen im Impfpass des Tieres eingetragen sein. Die Immunitätsdauer zuvor im Impfpass 
eingetragener Impfungen darf nicht überschritten sein. Für die Tiere muss bis 15 Tage vor 
Einreise ein tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis ausgestellt und bei der Einreise in 
die Türkei den Amtstierärzten am Zoll vorgelegt werden.   
 
 
 
USA 
Hunde und Katzen benötigen ein Gesundheitszeugnis mit dem Eintrag, dass sie frei von auf 
den Menschen übertragbaren Krankheiten sind.  
Hunde müssen mindestens 30 Tage vor der Einreise gegen Tollwut geimpft sein, es sei denn, 
sie sind jünger als 3 Monate oder halten sich seit mindestens 6 Monaten in einem von der 
U.S. Public Health Service Behörde für tollwutfrei erklärten Bezirk auf.  
Die Impfung darf bei der Einreise nicht länger als 12 Monate zurückliegen. Ist die Impfung 
nicht vollständig oder das Zertifikat nicht gültig, wird das Tier an einen Ort nach Wunsch des 
Besitzers verbracht, wo es innerhalb von 4 Tagen und spätestens 10 Tagen nach Grenzüber-
tritt geimpft werden und an dem es 30 Tage eingesperrt verbleiben muss.  
Wurde die Impfung weniger als 30 Tage vor der Einreise durchgeführt, muss das Tier an ei-
nem Ort nach Wunsch des Besitzers unter Verschluss so lange verbleiben, bis 30 Tage nach 
der Impfung vergangen sind. Welpen im Alter unter 12 Wochen können ohne Impfung in die 
Vereinigten Staaten einreisen; die Tollwutimpfung muss dann in den Vereinigten Staaten er-
folgen, die Tiere müssen dann mindestens 30 Tage nach erfolgter Impfung an einem Ort nach 
Wunsch des Besitzers unter Verschluss verbleiben.  
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